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Hon d.'M weit wichtigern Wahlmaim gefodcrt wer-
den dürfen?

Kilchmann: Wir müssen das Volk nehmen
wie es ist; in so vielen Gegenden sind viele wackre
Bürger die nicht schreiben und lesen können, und
wannnksollten diese nicht Wablmànner werden kön--
nen? Mache man dieses Gesez, aber übe es erst
in ro Zibhren ans, so wird indessen jeder schreiben
und lesen lernen; jezt aber wà^e eine solche Ein--
schränkung ungerecht.

Fim IN er m a nn : Solche Beschränkungen 'wären
freilich bei derzurükgcsezten Aiifklärung eines Theils
unsers Volks wünschbar, allein kein Gesez kann die-
selben bestimmen, weil sie der Volkssouverainitát
zuwider sind und also nur durch die Constitu'ion
bestimmt werden können. Man gehe also zur Ta-
gesordnung.

Legier begreift nickt, warum den einen Tag
alle Bürger behandelt werden, wie wenn sie gelehrt
wären, und den andern Tag, selbst wichtige Beamte,
nicht schreiben und leftn zu können brauchen. Vie--
les in diesem Beschluß wird ast den meisten Orten
unausführbar seyn und wenn wir nicht diesen noth-
wendigen § beisetzen, so werden wir in den Wahl-
Versammlungen die gleichen Unordnungen bewirken
die dieses Gcsez in vielen Urversammlungen veran-
laßen wird.

Herzog v. Ess. wist wohl zugeben, daß man
ehrlich seyn kann, ohne schreiben und lesen zu kön-

nen, aber ohne dies ist maw nicht im Stand, die
Fähigkeiten seiner Mitbürger zu der oder dieser

'Stelle gehörig zu beurtheilen und also gut zu wich-
len. Er beharret also auf Leglers Antrag.

Suter glaubt, Leglcr spasse nur, weil ihm das
Handmehr nicht gelungen ist. ^yrloii hat kcglcr
>twd Koch Recht, aber nyolìeiàí nicht, weil sich

findet, daß viele gute Bürger nicht schreiben und
leben, können; wer dies nicht kann, findet in der

'Wahlversammlung einen andern ehrliche» Mann, ß

ter ihm den Namen schreibt, den er zu haben wünscht, s

Denkt an Aristides, der, als er durch den Hstra> '
cismus vertrieben wurde, von einem seiner Nach-

'barn gebeten wurde, den Namen Aristides auf die
Vcrbannungsscherbe zu schreiben, und er schrieb
ihn! Die Zeiten waren nicht die schlimmsten, in denen
die Bürger durch ein Kreüz sich unterschrieben,
und mancher kann keinen Nachbar richtig beurthei-
len, ohne schreiben imd lesen zu können; ich stjm-
me al'"o zur Tagesordnung.

Custor glaubt auch, das Schreiben- nnd Le- â

s,"^nnw <ei nicht eine wesentliche Erforderuiß für
tk? 'n Wah'mann und derbem haben wir nicht das
Reckt, das souveraine Volk zu beschränken; also
stimmt auch er zur Tagesordnung.

Koch: Wenn auch Leglcr Spaß trieb, so ist

mir dagegen Ernst. Wer nicht schreiben und lest»
kaun, kann unmöglich beurtheilen, ob ein andern
ein guter Gesezgeber, Richter oder Verwalter sei,
denn um so was zu beurtheilen, muß man doch
einigen Begriff von der Sache haben, wozu man
einen andern ernennen will. Will ich mir einen

guten Astronomen verschaffen, so muß ich doch wis-
sen, was Astronomie ist, und so auch mit der Ge-
sezgcbung.— Suters Beispiel spricht wider ihn, der

Atbeuienser, der nicht schreiben konnte, ward von

Aristides gefragt, warum er diesen Namen schrei-
ben lassen wolle, und jener antwortete ihm: Man
sagt mir, dieser AnstideS sei ein zu gerechter Mann;^
also darum wurde dieser vertrieben!

Die Fortsetzung folgt.
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Schafhausen, 15. Aug. Am 12. August

wurde von dem gröffern Theil der Schafhauser
Landschaft die neue Regierung anerkannt; einige

Gemeinden wollten zwar Schwierigkeiten machen,
doch legten sie sich endlich zuin Ziel, bis auf eine

einzige, die aber zulezt allem Anschein nach den

andern beitreten wird.
Gestern, den 14. d. langte die erste Abtheilung

des russischen Hilfscorps bei uns an. Einige hum

dert Mann wurden in die Stadt einquartiert, und

eben so view in die benachbärten Ortschaften, der

übrige Theil bezog ein Lager zwischen hier und

Büsingen. Heute wird wieder eine Abtheilung er-

wartet und so fortan die folgenden Tage. Das

ganze Corps wird sich in hiesiger Gegend sammeln,
und erst, wenn alle Abtheilungen beisammen sind,
die Befehle wegen seiner Weilern Bestimmung w
halten. Die allgemeine Vermuthung ist, dttsts

Hilfscorxs werde in die Schweiz 'zu stehen kern,

men hingegen werde der Erzherzog Karl mit oer

unmittelbar unter seinem Commando stehenden

reichischen Armee sich gegen den Rhein yenum
ziehen. — Die meiste russische Nenterei, a»ff» "
Kosaken, bicibt noch zuritt, weil in der vchw »

schon mehr Re-terei ist, als wegen des ptt
Agiren mit derselben fast nirgends dienliche"'f. '

rain vonnöthen ist. Der russische General Ko.

kow reiste am is. hier durch ins Hauptguar

zuKlot«:.
Beschluß üb«

Grosser Rath, 31. Aug.
Errichtung eines Corps von ào Mann regn u

Annahme des Beschluß

hclvetische Bürg rrecht.
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